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Beschlussvorlage

Federführend:
FBII - Bau- und Ordnungsverwaltung

Vorlage-Nr:
Status:
Datum:
Verfasser:
FBL:

2010/MC/139
öffentlich
20.04.2010
Herr B. Kleist
Herr J. Banek

Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 4 der Stadt Neukalen 
"Ferienhaussiedlung an der Teterower Peene", hier Beteiligung der 
Nachgemeinde nach BauGB

Behandlung Termin Beratungsfolge

Öffentlich 25.05.2010 Ausschuss für Stadtentwicklung, Bau, Verkehr und Umelt 
Stadt Malchin

Öffentlich 23.06.2010 Stadtvertretung der Stadt Malchin

Beschlussvorschlag:
Die Stadt Malchin ist durch die Planung in ihren Interessen nicht berührt.

Sach- und Rechtslage:
Die Stadtvertretung Neukalen hat in ihrer Sitzung am 25.03.2010 den Entwurfs- und 
Auslegungsbeschluss zum vorhabenbezogenen B-Plan Nr. 4 „Ferienhaussiedlung an der 
Teterower Peene“ gefasst.
Die Stadt Malchin wird nach § 2 Abs. 2 BauGB i.V. mit § 3 Abs. 2 BauGB beteiligt.

Finanzielle Auswirkungen:
Keine

Anlagen:
- Lage des Planungsgebietes
- Entwurf der Planzeichnung
- Textliche Festsetzungen
- Auszug aus Begründung
(Der volle Text der Begründung ist im Rathaus Malchin, Flur des 2. Obergeschosses  oder 
auf www.bauleitplanung.malchin.de einzusehen.)

L e b e n s l a u f
(Beratungsverlauf der Vorlage 2010/MC/139 mit Realisierungsvermerk)

Beschlüsse:

25.05.2010
V/BAMC/007 Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung, Bau, 

Verkehr und Umwelt der Stadt Malchin

Beschlussvorschlag:
Die Stadt Malchin ist durch die Planung in ihren Interessen nicht berührt.

Abstimmungsergebnis: Ja-Stimmen: 3
Nein-Stimmen: 0
Enthaltungen: 0

http://www.bauleitplanung.malchin.de/
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23.06.2010
V/MC/009 Sitzung der Stadtvertretung der Stadt Malchin

Beschluss:
Die Stadt Malchin ist durch die Planung in ihren Interessen nicht berührt.

Abstimmungsergebnis: Ja-Stimmen: 20
Nein-Stimmen: 0
Enthaltungen: 0


	L e b e n s l a u f

